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Heidenheim, 17. Mai 2021 

 
 

Presse-Information 
 
 
 
Besuche im Klinikum Heidenheim 

 
Covid-Testung für zugelassene Besucher 
 
Nach wie vor gilt im Klinikum Heidenheim ein generelles Besuchsverbot. Für bestimmte 
Patientengruppen gelten jedoch Ausnahmen. Nach Rücksprache mit dem behandelnden 
Arzt dürfen solche Patienten einen Besucher pro Tag empfangen.  
Die zugelassenen Besucher müssen einen aktuellen Covid-Test nachweisen, auch wenn es 
sich um Personen handelt, die bereits gegen Covid geimpft sind. Diese Regelung hat die 
Klinikumsleitung aufgrund der noch hohen Infektionszahlen und Inzidenz im Landkreis Hei-
denheim beschlossen.  
 
Die Besuchszeit bleibt auf eine Stunde beschränkt. Besuchszeit ist zwischen 13:00 Uhr und 19:00 
Uhr. Angehörige sind angehalten, sich nur im Zimmer aufzuhalten. Neben den Patienten darf sich 
nur eine weitere Person zu Besuchszwecken im Zimmer aufhalten. Es gelten die gängigen Hygie-
ne- und Abstandsregeln. Wer aufgrund von Notfallsituationen keinen aktuellen Covid-Test vorwei-
sen kann, erhält die Möglichkeit, sich in der Abstrichstelle im Klinikum testen zu lassen. Diese ist 
bis 18:00 Uhr geöffnet. 
 
Das sind die Ausnahmeregeln vom generellen Besuchsverbot: 
• Besuch eines im Sterben liegenden Patienten 
• Verabschiedung von einem verstorbenen Patienten 
• Besuch eines Patienten der Palliativstation 
• Väter/Begleitperson nur zur Geburt und Kaiserschnitt (Sectio) im Kreißsaal und jeweils täglich  

eine Stunde zu der entbundenen Partnerin auf die Wöchnerinnenstation. Besuche von Ge-
schwisterkindern oder Großeltern sind leider nicht zugelassen. 

• Besuch eines kranken Kindes 
• Begleitperson eines Patienten, der in die Notaufnahme eingeliefert wird und sich nicht selbst 

dorthin bewegen kann 
• Begleitperson eines älteren, gebrechlichen oder dementen Patienten 
• Dolmetscher 
• Gerichtliche Betreuer 
• Patienten mit individuellen Absprachen im Einzelfall. 
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